
Beschluss der MV vom 15.10.2009

Mahnverfahren
1. In der Zeit vom 1. bis 30. September werden die beitragsäumigen Mitglieder 

anhand der Kontoeingänge bis zum Stichtag 31. August festgestellt.
2. In der Zeit vom 1. bis 31.Oktober wird je eine einmalige Mahnung an säumige 

Mitglieder verschickt. Die Zustellung erfolgt per email oder per Postbrief an die 
letzte durch das Mitglied bekanntgemachte Adresse. 

3. Die Mahnung enthält die Aufforderung, bis zum 31.November den Mindestbeitrag 
von 24.- Euro zu entrichten und den Hinweis, dass im Fall der Nichtzahlung ein 
satzungsgemäßer Ausschluss erfolgen kann.

4. Mit Stichtag 31.12 wird festgestellt, welche Mitglieder trotz Mahnung ihre Beiträge 
nicht gezahlt haben. Diese werden bis Mitte Januar dem Vorstand mitgeteilt, so 
dass er in einer der ersten Sitzungen des Folgejahres über Ausschlüsse wegen 
Beitragssäumigkeit befinden kann.

Verein zur Förderung der Umweltverträglichkeit des Verkehrs (VUV), Sitz: 15827 Blankenfelde-Mahlow
Eintragung notariell beantragt beim Amtsgericht Potsdam

Vorstand: O. Baier (Vorsitz), C. Dorn, K. G. Maucher, E. Bock, Dr. G. Kalinka


